Heidenheimer
== =m VOlksbank eG

—
Kartenantrag VISA

Bankstempel : .
tber m;!chfolgend _Bank” Heidenheimer Volksbank eG

keine Auswahi - - -
Ich beantrage die Ausstellung folgender Karte(n) der DZ BANK (Emittent) zu nachfolgenden Vertragsbedingungen
I:l VISA Classic D VISA Gold D MasterCard Standard D MasterCard Gold D Kartendoppel Classic D VR-GoldKombi
als Zusatzkarte(n) zu nachstehender Karte/Kartendoppel (Nummer(n) der Karte(n)) D keine Auswabhl

Fiir die gleichzeitige Beantragung einer Haupt- und Zusatzkarte bitte einen weiteren Kartenantrag ausfiillen. Zusatzkarten werden in der gleichen Produkt-
variante (Classic bzw. Gold) ausgegeben wie die dazugehorige Hauptlfa.qelun.d werden Uber das Konto des Hauptkarteninhabers abgerechnet.

A 1
Angaben nach § 8 Geldwaschegesetz (Zutreffendes bitte ankreuzen) r!ﬁ!jleKﬁrI]r/Lin/&\élj:\yv\ﬁm fremde Rechnung

Als Antragstellerm handle ich/handeln wir fiir eigene Rechnung. (separates Formular DG VERLAG Nr. 301 100).

So soll(en) meine/unsere Karte(n) ausgestattet sein: ‘ ‘ mit PIN ‘ ‘ mit Bild Jahresbeitrag EUR

Die von den Antragstellern zu zahlenden Entgelte setzen sich aus dem Jahresbeitrag und den Zusatzentgelten fur besondere Leistungen (z. B. Bargeldservice,
Auslandseinsatz) zusammen. Die jeweils aktuellen Konditionen sind dem Preisaushang bzw. Preisverzeichnis der Bank zu entnehmen.

L Vorname Nachname (1. Pragezeile der Karte
Personliche Angaben ‘ ( ) ‘

Privatanschrift

Umlaute und B
Anredeschlissel gegebenenfalls Nachname (2. Prégezeile der Karte) bitte ausschrei-
1 =Herr D ‘ ‘ ben.

2 =Frau

Bitte leserlich in Druck- ‘StraBe und Hausnummer (kein Postfach) ‘

schrift ausfullen.

PLZ Ort Staatsangehdrigkeit
| | I
Geburtsdatum Geburtsort Telefon privat (Vorwahl/Rufnummer) Telefon geschéftlich (Vorwahl/Rufnummer)

T T M M J J J J

Zahlungsweise
Charge Card Ausgleich der in der monatlichen Umsatzaufstellung aufgelisteten Ums&tze durch Einzug vom angegebenen Girokonto ohne Verzinsung mit
Ruckuberweisung des Guthabens/mit Verzinsung des Guthabens mit momentan l:| % p. a. (nicht Gewtinschtes bitte streichen).
Debit Card Zeitnaher Ausgleich jedes einzelnen eingereichten Umsatzes durch Einzug vom angegebenen Girokonto.
Credit Card mit automatischem Teileinzug Vom Gesamtbetrag der monatl. Umsatzaufstellung werden |:| % oder EUR |:| vom angegebenen

Girokonto eingezogen. I:l keine Auswahl
D Credit Card ohne automatischen Teileinzug Der Betrag der monatlichen Umsatzaufstellung kann vom Karteninhaber manuell ausgeglichen werden. Guthaben

werden mit momentanI:| % p. a. verzinst.

In Hohe des Restbetrags der Umsatzaufstellung wird der Kreditrahmen, der maximal |:| EUR betragt, in Anspruch genommen. Der monatliche

Zinssatz fur den in Anspruch genommenen Kredit betragt Q %, das entspricht einem anfanglichen effektiven Jahreszins von |:| %.

Kontoverblndundg/Elnzugsermachtl ung (bei Zusatzkarten die Bankverbindung . .
angeben, Uber die die Hauptkarten-Umséatze elngezogen werden): Girokontonummer Bankleitzahl

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass alle im Zusammenhang mit der beantragten

Karte von mir/uns zu entrichtenden Betrage mittels Lastschrift vom genannten Giro- ‘ ‘ ‘ ‘
konto eingezogen werden.

girokontofuhrendes Institut Name des Kontoinhabers falls abweichend vom Antragsteller ~ Unterschrift des Kontoinhabers falls abweichend vom Antragsteller
Einwilligung zur Datenverarbeitung Bankauskunft und Datenverarbeitung

I I Ich/Wir willige(n) ein, dass die DZ BANK alle fiir die Vertragsabwicklung benétigten Daten zur

SCHUFA-Klausel Verarbeitung erhélt, die Daten werden zudem soweit nétig an die in den Vertragsbedingun-

Ich/Wir willige(n) ein, dass die Bank der SCHUFA HOLDING AG, Kormoranweg 5, 65201 gen unter Ziffer 18 abgedruckten Firmen weitergegeben und gespeichert. Zugleich erméach-

Wiesbaden, gemél der unter Ziffer | auf der Ausfertigung fiir den Kunden abgedruckten SCHU-  tige(n) ich/wir mein/unser girokontofiihrendes Institut ausdriicklich, der DZ BANK allgemein

FA-Klausel Daten tber die Beantragung, den Abschluss und die Beendigung dieses Kreditkarten- gehaltene bankiibliche Auskiinfte, die im Zusammenhang mit der Ausstellung und der Be-

vertrags Ubermittelt. nutzung der Karte(n) erforderlich sind, sowie Auskuinfte, welche zur Legitimationsprifung
nach § 154 AO erforderlich sind, zu erteilen. Diese Ermé&chtigung gilt bis auf Widerruf.

X X

Ort, Datum, Unterschrift des Hauptkartenantragstellers Ort, Datum, Unterschrift des Zusatzkartenantragstellers

Widerrufsbelehrung:

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass mir/uns, sofern ich/wir die Zahlungsweise Credit Card gewahlt habe(n), ein Widerrufsrecht zusteht. Der Widerruf kann binnen zwei Wochen ab
Vertragsunterzeichnung gegentiber der Bank unter der oben angegebenen Anschrift ohne Begriindung in Textform oder durch Ricksendung der Kreditkarte erklart werden. Zur
Fristwahrung gentigt die rechtzeitige Absendung.

X X

Ort, Datum, Unterschrift des Hauptkartenantragstellers Ort, Datum, Unterschrift des Zusatzkartenantragstellers

Wird von der Bank ausgefiillt Finanz. Nutzungsgrenze: EUR

Kartenumsatz- Geb.

Konto Code Versandschl. ulG
BLZ ‘ Banknebenstelle

Datum und Unterschriften der Bank Bei Ruickfragen wenden Sie sich bitte an: (Name und Telefon — mit Vorwahl - /Telefax)

Zur Erfassung per Fax an: 0721/1209-6694
5502101 DGVERLAG 4.06 Bildkartenantrage per Post an: CardProcess GmbH, Wachhausstr. 4, 76227 Karlsruhe  Ausfertigung fiir Bank/Antragserfassung



Foto des Karteninhabers
Verwenden Sie ein farbiges Pass-
foto, nicht &lter als 12 Monate.
Das Foto darf nicht groBer als der
Rahmen sein. Das Foto kann nicht
zurtickgesandt werden, da es far
weitere Folgekarten aufbewahrt
wird.

Bevor Sie hier Ihr Foto einkleben,
bitte lhren Namen auf die Bildrick-
seite schreiben, dann kann es nicht
verwechselt werden.

Fotokarte

Nachname

Vorname

Bildreferenznummer VISA (dient der internen Bearbeitung, wird von der erfassenden Stelle ausgefllt)

Bildreferenznummer MasterCard (dient der internen Bearbeitung, wird von der erfassenden Stelle ausgefuillt)

Bankleitzahl

5502101 DGVERLAG 4.06 Seite 1

Ausfertigung fur Bank/Antragserfassung



1. Vertragspartner und Vertragsabwicklung

Die Bank des Karteninhabers (Bank), die die Vertragsabwicklung und Kundenbetreuung
Ubernimmt, schaltet aus lizensrechtlichen Grinden im Kreditkartengeschaft die
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, 60265 Frankfurt
ein. Die DZ BANK als Emittent der Kreditkarten (nachstehend kurz ,Karten”) und Ver-
tragspartner des Karteninhabers wird von der Bank vertreten. Der Karteninhaber ist ver-
pflichtet, samtliche Erkldrungen und Mitteilungen ausschlieBlich an die Bank zu richten.
Die Annahme des Kartenantrags wird durch die Ubergabe oder Ubermittlung der bean-
tragten Karte(n) an den Karteninhaber zu den nachstehenden Bedingungen erklart.

2. Verwendungsmdéglichkeiten der Karte(n)

Mit der/den Karte(n) kann der Karteninhaber wahrend der Giltigkeitsdauer der Karte(n) im

Inland - und als weitere Dienstleistung auch im Ausland - im Rahmen des VISA/MasterCard

Verbundes

- bei Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen und

- dartber hinaus als weitere Dienstleistung an Geldautomaten sowie an Kassen von
Kreditinstituten — dort zusatzlich gegen Vorlage eines Ausweispapiers — Bargeld im
Rahmen der Hochstbetrédge beziehen (Bargeldservice).

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und die Geldautomaten im Rahmen

des Bargeldservices sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der/den

Karte(n) zu sehen sind. Soweit mit der/den Karte(n) zusatzliche Leistungen (z. B. Versiche-

rungen) verbunden sind, wird der Karteninhaber hiertiber gesondert informiert.

3. Personliche Geheimzahl (Persénliche Identifikations Nummer = PIN)

Mit getrennter Post erhélt der Karteninhaber seine PIN. Erfolgt der Karteneinsatz unter
Verwendung der PIN beleg- oder unterschriftslos, kann der Karteninhaber der Belastung
seiner Kreditkarte(n) nur widersprechen, indem er nachweist, dass die Karte(n) samt PIN
nicht von ihm genutzt wurde(n).

4. Nutzung der Karte(n)

Bei Nutzung der Karte(n) ist entweder

- die Karte vorzulegen und ein Beleg zu unterschreiben, auf den die Kartendaten uber-
tragen wurden oder

- an Geldautomaten und bestimmten automatisierten Kassen die PIN einzugeben.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertragsunternehmen kann

der Karteninhaber ausnahmsweise darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen und

stattdessen lediglich seine Karten-Nummer, das Gultigkeitsdatum und gegebenenfalls

den auf der Kartenrickseite vermerkten Sicherheitscode angeben (z. B. beim Versand-

handel und Reisebuchungen).

Bei Nutzung der Karte(n) fir Bestellungen Gber elektronische Netze (z. B. Internet) ist auf

die sichere Ubermittlung der Kartendaten zu achten (z. B. SSL-verschliisselte Kommuni-

kation). Es ist jeweils ein sicheres Verfahren, sofern von der Bank angeboten und vom

Vertragsunternehmen unterstiitzt, einzusetzen. Der Karteninhaber wird tiber die von ihm

zu beachtenden sicheren Verfahren gesondert unterrichtet.

5. Finanzielle Nutzungsgrenze/Zahlungsrahmen

Der Karteninhaber darf seine Karte(n) nur im Rahmen seiner Einkommens- und Vermo-
gensverhéltnisse sowie im Rahmen des ihm mitgeteilten Zahlungsrahmens verwenden,
sodass ein Ausgleich der Umsétze vollstandig und fristgerecht gewahrleistet ist (finan-
zielle Nutzungsgrenze). Der mitgeteilte Zahlungsrahmen gilt fir Haupt- und Zusatz-
karte(n) gemeinsam.

Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze nicht einhélt, ist die Bank
berechtigt, den Ausgleich der Forderungen, die aus der Nutzung der Karte(n) entstehen,
gemaB Ziffer 7 zu verlangen. Die Genehmigung einzelner Kartenumsatze fihrt, sofern
nicht die Zahlungsweise Credit Card gewahlit wurde, nicht zur Einrdumung eines Kredits,
sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein Ausgleich der Umsétze bei Félligkeit gewahr-
leistet ist.

6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

Der Karteninhaber hat die Karte(n) nach Erhalt unverziglich auf dem Unterschriftsfeld zu
unterschreiben und sie mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um so die Missbrauchs-
gefahr durch Dritte, die in den Besitz der Karte(n) gelangen, zu reduzieren.

Der Karteninhaber hat auch dafir Sorge zu tragen, dass keine andere Person
Kenntnis von seiner PIN erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der/den Karte(n)
vermerkt oder in anderer Weise (z.B. nicht als getarnte Telefonnummer) zusammen mit
dieser/diesen aufbewahrt werden.

Bei Einsatz der Karte(n) in elektronischen Netzen (z.B. Internet) hat der Karteninhaber
darauf zu achten, dass die Ubermittelten Kartendaten nach Méglichkeit verschlisselt
Ubertragen werden bzw. das sichere Verfahren gemaB Ziffer 4 eingesetzt wird.

Stellt der Karteninhaber den Verlust der Karte(n) oder missbréuchliche Verfiigungen mit
seiner/seinen Karte(n) fest, so hat er die Karte(n) unverziiglich telefonisch unter der auf
dem Ubersendungsschreiben und der Abrechnung mitgeteilten 24-Stunden-Nummer
(Sperrannahme-Service), den Notrufnummern der internationalen Kartenorganisationen
oder bei einer Reprasentanz des VISA-/MasterCard-Verbundes sperren zu lassen. Der
Karteninhaber erhélt eine schriftliche Bestatigung seiner Sperrmeldung.

Bei Diebstahl oder missbrauchlicher Verwendung muss der Karteninhaber unverziiglich
nach der Sperre Anzeige bei der Polizei erstatten und die Bank hiertiber durch Zusen-
dung einer Kopie der Anzeige unterrichten.

Anderungen der Anschrift, des Namens und der sonstigen im Antrag gemachten An-
gaben, insbesondere Bankverbindungen, sind der Bank unverziiglich schriftlich mitzutei-
len. Aufwendungen und Schéden, die aus einer Verletzung dieser Pflichten entstehen,
hat der Karteninhaber zu ersetzen.

7. Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers

Mit der Verwendung der Karte(n) oder deren Daten gemaf Ziffer 2 erteilt der Karten-
inhaber der Bank die Weisung, die Forderungen der Vertragsunternehmen gegen den
Karteninhaber zu erfillen. Die Bank hat einen Aufwendungsersatzanspruch gegentber
dem Karteninhaber in Hohe der auf Weisung des Karteninhabers erfiiliten Forderungen.
Die geleisteten Zahlungen werden in einer Umsatzaufstellung saldiert. Der Umsatzsaldo
ist gemaB der im Kartenantrag gewahlten Zahlungsweise auszugleichen.

8. Fremdwahrung beim Auslandseinsatz

Bei Zahlungsvorgangen in fremder Wahrung aus dem Einsatz der Karte(n) rechnet grund-
satzlich die jeweilige internationale Kartenorganisation den Betrag zu dem von ihr festge-
setzten Kurs in Euro um und belastet der Bank einen Euro-Betrag. Der Karteninhaber hat
der Bank diesen Betrag zu ersetzen. Der Fremdwahrungsumsatz, der Euro-Betrag und der
sich daraus ergebende Kurs wird dem Karteninhaber auf der Umsatzaufstellung mitgeteilt.
Werden Zahlungsvorgéange von einer internationalen Kartenorganisation (z. B. MasterCard
International) der Bank in fremder Wahrung (z. B. US-Dollar) belastet, so stellt die Bank
dem Karteninhaber den Euro-Betrag in Rechnung, den sie zur Beschaffung der Fremd-
wahrung aufgewendet hat.

9. Entgelte

Fir besondere Leistungen, wie z. B. die Ausstellung einer Ersatzkarte oder Ersatz-PIN, die
Zusendung von Rechnungs- und Belegkopien (sofern dies auf einem Verschulden des
Karteninhabers beruht oder von ihm veranlasst wurde) sowie fur die Nutzung des
Bargeldservices und den Auslandseinsatz, werden in der Regel besondere Entgelte ver-
langt. Die Entgelte ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Preisverzeichnis der Bank.

Vertragsbedingungen fur Kreditkarten

10. Rechnungskontrolle, Beanstandungen und Rickvergiitung

Beanstandungen aus dem Vertragsverhéltnis zwischen Karteninhaber und Vertrags-
unternehmen sind unmittelbar zwischen diesen zu kléren, sie beriihren nicht die Zah-
lungsverpflichtungen des Karteninhabers gemaB Ziffer 7 dieser Bedingungen.

Der Karteninhaber hat Umsatzaufstellungen sowie sonstige Abrechnungen und Anzei-
gen auf ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit zu tberpriifen. Beanstandungen am Inhalt
der Umsatzaufstellung hat der Karteninhaber innerhalb von 30 Tagen ab dem Zugang
der Umsatzaufstellung der Bank genau und detailliert schriftlich mitzuteilen. Diese Frist
verlangert sich um den Zeitraum schuldloser Abwesenheit. Nach Ablauf dieser Frist gilt
die Umsatzaufstellung oder Girokontobelastung als vom Karteninhaber endgtiltig aner-
kannt. Beanstandungen der Saldenmitteilung oder einzelner Positionen berechtigen
nicht zur Ruckgabe der Lastschrift.

Ruckverglitung aus Geschéften, die unter Verwendung der Karte(n) oder der Daten der
Karte(n) geschlossen wurden, darf das Vertragsunternehmen dem Karteninhaber gegen-
Uber nicht durch bare oder unbare Zahlungen, sondern nur in Form von Gutschriften-
belegen, die das Vertragsunternehmen dem Karteninhaber aushandigt, erbringen. Wenn
nach zwei Monaten keine Gutschrift in der Umsatzaufstellung ersichtlich ist, hat der
Karteninhaber der Bank eine Kopie des Gutschriftsbeleges vorzulegen.

11. Missbrauchliche Verwendungen und Sorgfaltspflichtverletzung

Fur missbréuchliche Verwendungen der Karte(n) durch Dritte hat der Karteninhaber nicht
einzustehen. Der Karteninhaber haftet fur alle Schaden, die durch eine schuldhafte
Verletzung eigener Sorgfaltspflichten gemaB Ziffer 6 (z. B. verspatete Sperrmeldung)
oder eine von ihm zu vertretende unsachgemaBe oder missbrauchliche Verwendung von
Berechtigungsmerkmalen (z.B. PIN) entstehen.

12. Volimacht und gesamtschuldnerische Haftung bei Zusatzkarten

Mit der Unterzeichnung des Antrags fiir eine Zusatzkarte erteilt der Antragsteller der
Zusatzkarte dem Hauptkarteninhaber Vollmacht, alle das Vertragsverhéltnis betreffen-
den Erklérungen mit Wirkung auch firr sich abzugeben oder entgegenzunehmen. Die
Umsatzaufstellung erfolgt an den Inhaber der Hauptkarte.

Sofern eine Zusatzkarte ausgegeben wird, haften der Inhaber der Hauptkarte und der
Inhaber der Zusatzkarte fur die mit der Zusatzkarte begrindeten Zahlungsverpflichtun-
gen als Gesamtschuldner, d. h. die Bank kann sowohl von dem Haupt- als auch von dem
Zusatzkarteninhaber die Erfullung sémtlicher Anspriiche fordern. Der Inhaber der Zusatz-
karte haftet nicht fur die mit der Hauptkarte begrindeten Zahlungsverpflichtungen.

13. Eigentum und Galtigkeit

Die Karte(n) bleibt/bleiben Eigentum des Emittenten. Sie ist/sind nicht tbertragbar und
nicht vererbbar. Die Karte(n) ist/sind nur fur den auf der/den Karte(n) angegebenen
Zeitraum gultig.

Nach Ablauf der Gultigkeit ist die Bank berechtigt, die alte(n) Karte(n) zurtickzuver-
langen. Endet die Berechtigung, die Karte(n) zu nutzen, vorher (z. B. durch Kindigung
des Kartenvertrags), so hat der Karteninhaber die Karte(n) unaufgefordert und unver-
zuglich entwertet (z. B. durch Zerschneiden) an die Bank zurtickzugeben.

Die Bank behélt sich das Recht vor, die Karte(n) auch wéhrend der Gultigkeitsdauer
gegen neue auszutauschen; Kosten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht.

14. Kiindigung

Der Kartenvertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von drei Monaten zum Ende
eines Kalendermonats durch unterschriebenen Brief gekiindigt werden.

Mit der Kundigung der Hauptkarte ist zugleich das Vertragsverhéltnis tber die Zusatz-
karte gekundigt. Die Zusatzkarte kann separat sowohl durch den Haupt- als auch den
Zusatzkarteninhaber gekiindigt werden.

Die Bank kann den Kartenvertrag fristlos ktindigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt,
durch den die Fortsetzung des Kartenvertrags auch unter angemessener Berticksich-
tigung der berechtigten Belange des Karteninhabers fiir die Bank unzumutbar ist. Ein sol-
cher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben tber
seine Vermogenslage gemacht hat, oder wenn eine wesentliche Verschlechterung seiner
Vermogenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfillung der Karten-
verbindlichkeiten gegentiber der Bank geféhrdet ist.

Die Bank ist nicht verpflichtet, Zusatzleistungen, die nicht Bestandteil dieser Vereinbarung
sind, aufrechtzuerhalten oder in dhnlicher Weise fortzufiihren. Die Bank behalt sich viel-
mehr vor, Zusatzleistungen jederzeit neu zu gestalten oder ersatzlos entfallen zu lassen.

15. Folgen der Kiindigung

Mit Wirksamwerden der Kiindigung darf/dirfen die Karte(n) nicht mehr benutzt wer-
den. Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung der gekiindigten Karte(n) bis zu
ihrer Riickgabe an die Bank entstehen, hat der Karteninhaber — bzw. der Haupt- und
Zusatzkarteninhaber gesamtschuldnerisch fir die Zusatzkarte - zu tragen. Unabhéngig
davon wird die Bank zumutbare MaBnahmen ergreifen, um Verfligungen mit gekiindig-
ten Karten nach Wirksamwerden der Kiindigung zu unterbinden.

16. Einziehung und Sperre der Karte(n)

Die Bank darf die Karte(n) sperren oder den Einzug der Karte(n) veranlassen, wenn sie
berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kindigen.

Die Bank ist zur Einziehung und Sperre auch berechtigt, wenn die Nutzungsberechtigung
der Karte(n) durch Guiltigkeitsablauf oder aufgrund ordentlicher Kiindigung endet.

17. Anderungen oder Ergénzungen der Vertragsbedingungen

Anderungen oder Ergdnzungen dieser Vertragsbedingungen wird die Bank oder der
Emittent durch Benachrichtigung in Textform bekannt geben. Sie gelten als genehmigt,
wenn der Karteninhaber nicht mit unterschriebenem Brief Widerspruch erhebt oder die
Karte(n) nach Bekanntgabe der Anderungen weiterverwendet. Auf diese Folge wird ihn
die Bank oder der Emittent bei Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Karteninhaber
muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Benachrichtigung
an die Bank absenden.

18. Datenschutz und Einschaltung Dritter

Die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kartenvertrags zur Bewirkung der von ihr zu
erbringenden Leistungen und zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden
Leistungen Dritter (insb. DG VERLAG, Wiesbaden, R+V Versicherung, Wiesbaden, Card-
Process GmbH, Karlsruhe; cims GmbH, Hamburg) zu bedienen.

In diesem Zusammenhang kann es erforderlich werden, zum Zwecke der Vertragser-
fullung auch Daten an Dienstleister innerhalb der Europaischen Union zu tbermitteln
(z.B. zur Erstellung und zum Versand der Umsatzaufstellungen).

19. Allgemeine Geschaftsbedingungen
Fir den gesamten Geschéftsverkehr gelten erganzend die Allgemeinen Geschéaftsbedin-
gungen der Bank.

20. Sonstiges

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein,
so soll die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen hierdurch nicht berihrt werden.

Es ist das deutsche Recht anwendbar.

Stand 7/2004

4.06




Heidenheimer
== =m VOlksbank eG

—
Kartenantrag VISA

B} | Bankstempel Heidenheimer Volksbank eG
keine Al \Uber pachfolgend , Bank
uféﬁvk(;lela;;mtrage die Ausstellung folgender Karte(n) der DZ BANK (Emittent) zu nachfolgenden Vertragsbedingungen
D VISA Classic D VISA Gold D MasterCard Standard D MasterCard Gold D Kartendoppel Classic D VR-GoldKombi

als Zusatzkarte(n) zu nachstehender Karte/Kartendoppel (Nummer(n) der Karte(n)) D keine Auswabhl

Fiir die gleichzeitige Beantragung einer Haupt- und Zusatzkarte bitte einen weiteren Kartenantrag ausfiillen. Zusatzkarten werden in der gleichen Produkt-
variante (Classic bzw. Gold) ausgegeben wie die dazugehorige Hauptlfa.qelun_d werden Uber das Konto des Hauptkarteninhabers abgerechnet.

A 1=l
Angaben nach § 8 Geldwaschegesetz (Zutreffendes bitte ankreuzen) rl]ﬁ!:":: %I]l/lrgn/c-‘\elilnb\)/v\{rc%lrl fremde Rechnung

Als Antragstellerm handle ich/handeln wir fiir eigene Rechnung. (separates Formular DG VERLAG Nr. 301 100).

So soll(en) meine/unsere Karte(n) ausgestattet sein: ‘ ‘ mit PIN ‘ ‘ mit Bild Jahresbeitrag EUR

Die von den Antragstellern zu zahlenden Entgelte setzen sich aus dem Jahresbeitrag und den Zusatzentgelten fur besondere Leistungen (z. B. Bargeldservice,
Auslandseinsatz) zusammen. Die jeweils aktuellen Konditionen sind dem Preisaushang bzw. Preisverzeichnis der Bank zu entnehmen.

L Vorname Nachname (1. Pragezeile der Karte
Personliche Angaben ‘ ( ) ‘

Umlaute und B
Anredeschlissel gegebenenfalls Nachname (2. Prégezeile der Karte) bitte ausschrei-
1 =Herr D ‘ ‘ ben.
2 =Frau

StraBBe und Hausnummer (kein Postfach)

Bitte leserlich in Druck-
schrift ausfullen. ‘ ‘

Privatanschrift

PLZ Ort Staatsangehdrigkeit
| | I
Geburtsdatum Geburtsort Telefon privat (Vorwahl/Rufnummer) Telefon geschéftlich (Vorwahl/Rufnummer)

T T M M J J J J

Zahlungsweise
Charge Card Ausgleich der in der monatlichen Umsatzaufstellung aufgelisteten Ums&tze durch Einzug vom angegebenen Girokonto ohne Verzinsung mit
Ruckuberweisung des Guthabens/mit Verzinsung des Guthabens mit momentan l:| % p. a. (nicht Gewtinschtes bitte streichen).
Debit Card Zeitnaher Ausgleich jedes einzelnen eingereichten Umsatzes durch Einzug vom angegebenen Girokonto.
Credit Card mit automatischem Teileinzug Vom Gesamtbetrag der monatl. Umsatzaufstellung werden |:| % oder EUR |:| vom angegebenen

Girokonto eingezogen. D keine Auswabhl
D Credit Card ohne automatischen Teileinzug Der Betrag der monatlichen Umsatzaufstellung kann vom Karteninhaber manuell ausgeglichen werden. Guthaben

werden mit momentanI:| % p. a. verzinst.

In Hohe des Restbetrags der Umsatzaufstellung wird der Kreditrahmen, der maximal |:| EUR betragt, in Anspruch genommen. Der monatliche

Zinssatz fur den in Anspruch genommenen Kredit betragt Q %, das entspricht einem anfanglichen effektiven Jahreszins von |:| %.

Kontoverblndundg/Elnzu serméchtigung (bei Zusatzkarten die Bankverbindung . .

angeben, Uber die die Hauptkarten-Umséatze elngezogen werden): Girokontonummer Bankleitzahl

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass alle im Zusammenhang mit der beantragten

Karte von mir/uns zu entrichtenden Betrage mittels Lastschrift vom genannten Giro- ‘ ‘ ‘ ‘
konto eingezogen werden.

girokontofuhrendes Institut Name des Kontoinhabers falls abweichend vom Antragsteller ~ Unterschrift des Kontoinhabers falls abweichend vom Antragsteller
Einwilligung zur Datenverarbeitung Bankauskunft und Datenverarbeitung

I I Ich/Wir willige(n) ein, dass die DZ BANK alle fiir die Vertragsabwicklung benétigten Daten zur

SCHUFA-Klausel Verarbeitung erhélt, die Daten werden zudem soweit nétig an die in den Vertragsbedingun-

Ich/Wir willige(n) ein, dass die Bank der SCHUFA HOLDING AG, Kormoranweg 5, 65201 gen unter Ziffer 18 abgedruckten Firmen weitergegeben und gespeichert. Zugleich erméach-

Wiesbaden, gemél der unter Ziffer | auf der Ausfertigung fiir den Kunden abgedruckten SCHU-  tige(n) ich/wir mein/unser girokontofiihrendes Institut ausdriicklich, der DZ BANK allgemein

FA-Klausel Daten tber die Beantragung, den Abschluss und die Beendigung dieses Kreditkarten- gehaltene bankiibliche Auskiinfte, die im Zusammenhang mit der Ausstellung und der Be-

vertrags Ubermittelt. nutzung der Karte(n) erforderlich sind, sowie Auskuinfte, welche zur Legitimationsprifung
nach § 154 AO erforderlich sind, zu erteilen. Diese Ermé&chtigung gilt bis auf Widerruf.

X X

Ort, Datum, Unterschrift des Hauptkartenantragstellers Ort, Datum, Unterschrift des Zusatzkartenantragstellers

Widerrufsbelehrung:

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass mir/uns, sofern ich/wir die Zahlungsweise Credit Card gewahlt habe(n), ein Widerrufsrecht zusteht. Der Widerruf kann binnen zwei Wochen ab
Vertragsunterzeichnung gegentiber der Bank unter der oben angegebenen Anschrift ohne Begriindung in Textform oder durch Ricksendung der Kreditkarte erklart werden. Zur
Fristwahrung gentigt die rechtzeitige Absendung.

X X

Ort, Datum, Unterschrift des Hauptkartenantragstellers Ort, Datum, Unterschrift des Zusatzkartenantragstellers

Wird von der Bank ausgefiillt Finanz. Nutzungsgrenze: EUR

Kartenumsatz- Geb.

konto Code ‘ ‘ Versandschl. uG
BLZ ‘ Banknebenstelle

Datum und Unterschriften der Bank Bei Ruickfragen wenden Sie sich bitte an: (Name und Telefon — mit Vorwahl - /Telefax)

I. SCHUFA

Unabhéngig davon wird die Bank der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht vertragsgemafBen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach Kiindigung, Kreditkartenmissbrauch) tbermitteln. Diese Meldungen
durfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwagung aller betroffenen Interessen zulassig ist. Insoweit befreie(n) ich/wir die Bank zugleich vom Bankgeheimnis.
Die SCHUFA speichert und tbermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwirdigkeit von nattirlichen Personen zu geben.
Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskunfte an Handels-, Telekommunikations- und son-
stige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewéhren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfiigung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall
glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskiinften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergénzend einen aus inrem
Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren).

Ich kann/Wir kénnen Auskunft bei der SCHUFA Uber die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen Gber das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthalt
ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfigung gestellt wird. Die Adresse der SCHUFA lautet:

SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 56 40, 30056 Hannover.

Zur Erfassung per Fax an: 0721/1209-6694
550 210 Il DG VERLAG 4.06 Bildkartenantrége per Post an: CardProcess GmbH, Wachhausstr. 4, 76227 Karlsruhe Ausfertigung fur die Bank



1. Vertragspartner und Vertragsabwicklung

Die Bank des Karteninhabers (Bank), die die Vertragsabwicklung und Kundenbetreuung
Ubernimmt, schaltet aus lizensrechtlichen Grinden im Kreditkartengeschaft die
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, 60265 Frankfurt
ein. Die DZ BANK als Emittent der Kreditkarten (nachstehend kurz ,Karten”) und Ver-
tragspartner des Karteninhabers wird von der Bank vertreten. Der Karteninhaber ist ver-
pflichtet, samtliche Erkldrungen und Mitteilungen ausschlieBlich an die Bank zu richten.
Die Annahme des Kartenantrags wird durch die Ubergabe oder Ubermittlung der bean-
tragten Karte(n) an den Karteninhaber zu den nachstehenden Bedingungen erklart.

2. Verwendungsmdéglichkeiten der Karte(n)

Mit der/den Karte(n) kann der Karteninhaber wahrend der Giltigkeitsdauer der Karte(n) im

Inland - und als weitere Dienstleistung auch im Ausland - im Rahmen des VISA/MasterCard

Verbundes

- bei Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen und

- dartber hinaus als weitere Dienstleistung an Geldautomaten sowie an Kassen von
Kreditinstituten — dort zusatzlich gegen Vorlage eines Ausweispapiers — Bargeld im
Rahmen der Hochstbetrédge beziehen (Bargeldservice).

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und die Geldautomaten im Rahmen

des Bargeldservices sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der/den

Karte(n) zu sehen sind. Soweit mit der/den Karte(n) zusatzliche Leistungen (z. B. Versiche-

rungen) verbunden sind, wird der Karteninhaber hiertiber gesondert informiert.

3. Personliche Geheimzahl (Persénliche Identifikations Nummer = PIN)

Mit getrennter Post erhélt der Karteninhaber seine PIN. Erfolgt der Karteneinsatz unter
Verwendung der PIN beleg- oder unterschriftslos, kann der Karteninhaber der Belastung
seiner Kreditkarte(n) nur widersprechen, indem er nachweist, dass die Karte(n) samt PIN
nicht von ihm genutzt wurde(n).

4. Nutzung der Karte(n)

Bei Nutzung der Karte(n) ist entweder

- die Karte vorzulegen und ein Beleg zu unterschreiben, auf den die Kartendaten uber-
tragen wurden oder

- an Geldautomaten und bestimmten automatisierten Kassen die PIN einzugeben.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertragsunternehmen kann

der Karteninhaber ausnahmsweise darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen und

stattdessen lediglich seine Karten-Nummer, das Gultigkeitsdatum und gegebenenfalls

den auf der Kartenrickseite vermerkten Sicherheitscode angeben (z. B. beim Versand-

handel und Reisebuchungen).

Bei Nutzung der Karte(n) fir Bestellungen Gber elektronische Netze (z. B. Internet) ist auf

die sichere Ubermittlung der Kartendaten zu achten (z. B. SSL-verschliisselte Kommuni-

kation). Es ist jeweils ein sicheres Verfahren, sofern von der Bank angeboten und vom

Vertragsunternehmen unterstiitzt, einzusetzen. Der Karteninhaber wird tiber die von ihm

zu beachtenden sicheren Verfahren gesondert unterrichtet.

5. Finanzielle Nutzungsgrenze/Zahlungsrahmen

Der Karteninhaber darf seine Karte(n) nur im Rahmen seiner Einkommens- und Vermo-
gensverhéltnisse sowie im Rahmen des ihm mitgeteilten Zahlungsrahmens verwenden,
sodass ein Ausgleich der Umsétze vollstandig und fristgerecht gewahrleistet ist (finan-
zielle Nutzungsgrenze). Der mitgeteilte Zahlungsrahmen gilt fir Haupt- und Zusatz-
karte(n) gemeinsam.

Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze nicht einhélt, ist die Bank
berechtigt, den Ausgleich der Forderungen, die aus der Nutzung der Karte(n) entstehen,
gemaB Ziffer 7 zu verlangen. Die Genehmigung einzelner Kartenumsatze fihrt, sofern
nicht die Zahlungsweise Credit Card gewahlit wurde, nicht zur Einrdumung eines Kredits,
sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein Ausgleich der Umsétze bei Félligkeit gewahr-
leistet ist.

6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

Der Karteninhaber hat die Karte(n) nach Erhalt unverziglich auf dem Unterschriftsfeld zu
unterschreiben und sie mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um so die Missbrauchs-
gefahr durch Dritte, die in den Besitz der Karte(n) gelangen, zu reduzieren.

Der Karteninhaber hat auch dafir Sorge zu tragen, dass keine andere Person
Kenntnis von seiner PIN erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der/den Karte(n)
vermerkt oder in anderer Weise (z.B. nicht als getarnte Telefonnummer) zusammen mit
dieser/diesen aufbewahrt werden.

Bei Einsatz der Karte(n) in elektronischen Netzen (z.B. Internet) hat der Karteninhaber
darauf zu achten, dass die Ubermittelten Kartendaten nach Méglichkeit verschlisselt
Ubertragen werden bzw. das sichere Verfahren gemaB Ziffer 4 eingesetzt wird.

Stellt der Karteninhaber den Verlust der Karte(n) oder missbréuchliche Verfiigungen mit
seiner/seinen Karte(n) fest, so hat er die Karte(n) unverziiglich telefonisch unter der auf
dem Ubersendungsschreiben und der Abrechnung mitgeteilten 24-Stunden-Nummer
(Sperrannahme-Service), den Notrufnummern der internationalen Kartenorganisationen
oder bei einer Reprasentanz des VISA-/MasterCard-Verbundes sperren zu lassen. Der
Karteninhaber erhélt eine schriftliche Bestatigung seiner Sperrmeldung.

Bei Diebstahl oder missbrauchlicher Verwendung muss der Karteninhaber unverziiglich
nach der Sperre Anzeige bei der Polizei erstatten und die Bank hiertiber durch Zusen-
dung einer Kopie der Anzeige unterrichten.

Anderungen der Anschrift, des Namens und der sonstigen im Antrag gemachten An-
gaben, insbesondere Bankverbindungen, sind der Bank unverziiglich schriftlich mitzutei-
len. Aufwendungen und Schéden, die aus einer Verletzung dieser Pflichten entstehen,
hat der Karteninhaber zu ersetzen.

7. Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers

Mit der Verwendung der Karte(n) oder deren Daten gemaf Ziffer 2 erteilt der Karten-
inhaber der Bank die Weisung, die Forderungen der Vertragsunternehmen gegen den
Karteninhaber zu erfillen. Die Bank hat einen Aufwendungsersatzanspruch gegentber
dem Karteninhaber in Hohe der auf Weisung des Karteninhabers erfiiliten Forderungen.
Die geleisteten Zahlungen werden in einer Umsatzaufstellung saldiert. Der Umsatzsaldo
ist gemaB der im Kartenantrag gewahlten Zahlungsweise auszugleichen.

8. Fremdwahrung beim Auslandseinsatz

Bei Zahlungsvorgangen in fremder Wahrung aus dem Einsatz der Karte(n) rechnet grund-
satzlich die jeweilige internationale Kartenorganisation den Betrag zu dem von ihr festge-
setzten Kurs in Euro um und belastet der Bank einen Euro-Betrag. Der Karteninhaber hat
der Bank diesen Betrag zu ersetzen. Der Fremdwahrungsumsatz, der Euro-Betrag und der
sich daraus ergebende Kurs wird dem Karteninhaber auf der Umsatzaufstellung mitgeteilt.
Werden Zahlungsvorgéange von einer internationalen Kartenorganisation (z. B. MasterCard
International) der Bank in fremder Wahrung (z. B. US-Dollar) belastet, so stellt die Bank
dem Karteninhaber den Euro-Betrag in Rechnung, den sie zur Beschaffung der Fremd-
wahrung aufgewendet hat.

9. Entgelte

Fir besondere Leistungen, wie z. B. die Ausstellung einer Ersatzkarte oder Ersatz-PIN, die
Zusendung von Rechnungs- und Belegkopien (sofern dies auf einem Verschulden des
Karteninhabers beruht oder von ihm veranlasst wurde) sowie fur die Nutzung des
Bargeldservices und den Auslandseinsatz, werden in der Regel besondere Entgelte ver-
langt. Die Entgelte ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Preisverzeichnis der Bank.

Vertragsbedingungen fur Kreditkarten

10. Rechnungskontrolle, Beanstandungen und Rickvergiitung

Beanstandungen aus dem Vertragsverhéltnis zwischen Karteninhaber und Vertrags-
unternehmen sind unmittelbar zwischen diesen zu kléren, sie beriihren nicht die Zah-
lungsverpflichtungen des Karteninhabers gemaB Ziffer 7 dieser Bedingungen.

Der Karteninhaber hat Umsatzaufstellungen sowie sonstige Abrechnungen und Anzei-
gen auf ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit zu tberpriifen. Beanstandungen am Inhalt
der Umsatzaufstellung hat der Karteninhaber innerhalb von 30 Tagen ab dem Zugang
der Umsatzaufstellung der Bank genau und detailliert schriftlich mitzuteilen. Diese Frist
verlangert sich um den Zeitraum schuldloser Abwesenheit. Nach Ablauf dieser Frist gilt
die Umsatzaufstellung oder Girokontobelastung als vom Karteninhaber endgtiltig aner-
kannt. Beanstandungen der Saldenmitteilung oder einzelner Positionen berechtigen
nicht zur Ruckgabe der Lastschrift.

Ruckverglitung aus Geschéften, die unter Verwendung der Karte(n) oder der Daten der
Karte(n) geschlossen wurden, darf das Vertragsunternehmen dem Karteninhaber gegen-
Uber nicht durch bare oder unbare Zahlungen, sondern nur in Form von Gutschriften-
belegen, die das Vertragsunternehmen dem Karteninhaber aushandigt, erbringen. Wenn
nach zwei Monaten keine Gutschrift in der Umsatzaufstellung ersichtlich ist, hat der
Karteninhaber der Bank eine Kopie des Gutschriftsbeleges vorzulegen.

11. Missbrauchliche Verwendungen und Sorgfaltspflichtverletzung

Fur missbréuchliche Verwendungen der Karte(n) durch Dritte hat der Karteninhaber nicht
einzustehen. Der Karteninhaber haftet fur alle Schaden, die durch eine schuldhafte
Verletzung eigener Sorgfaltspflichten gemaB Ziffer 6 (z. B. verspatete Sperrmeldung)
oder eine von ihm zu vertretende unsachgemaBe oder missbrauchliche Verwendung von
Berechtigungsmerkmalen (z.B. PIN) entstehen.

12. Volimacht und gesamtschuldnerische Haftung bei Zusatzkarten

Mit der Unterzeichnung des Antrags fiir eine Zusatzkarte erteilt der Antragsteller der
Zusatzkarte dem Hauptkarteninhaber Vollmacht, alle das Vertragsverhéltnis betreffen-
den Erklérungen mit Wirkung auch firr sich abzugeben oder entgegenzunehmen. Die
Umsatzaufstellung erfolgt an den Inhaber der Hauptkarte.

Sofern eine Zusatzkarte ausgegeben wird, haften der Inhaber der Hauptkarte und der
Inhaber der Zusatzkarte fur die mit der Zusatzkarte begrindeten Zahlungsverpflichtun-
gen als Gesamtschuldner, d. h. die Bank kann sowohl von dem Haupt- als auch von dem
Zusatzkarteninhaber die Erfullung sémtlicher Anspriiche fordern. Der Inhaber der Zusatz-
karte haftet nicht fur die mit der Hauptkarte begrindeten Zahlungsverpflichtungen.

13. Eigentum und Galtigkeit

Die Karte(n) bleibt/bleiben Eigentum des Emittenten. Sie ist/sind nicht tbertragbar und
nicht vererbbar. Die Karte(n) ist/sind nur fur den auf der/den Karte(n) angegebenen
Zeitraum gultig.

Nach Ablauf der Gultigkeit ist die Bank berechtigt, die alte(n) Karte(n) zurtickzuver-
langen. Endet die Berechtigung, die Karte(n) zu nutzen, vorher (z. B. durch Kindigung
des Kartenvertrags), so hat der Karteninhaber die Karte(n) unaufgefordert und unver-
zuglich entwertet (z. B. durch Zerschneiden) an die Bank zurtickzugeben.

Die Bank behélt sich das Recht vor, die Karte(n) auch wéhrend der Gultigkeitsdauer
gegen neue auszutauschen; Kosten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht.

14. Kiindigung

Der Kartenvertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von drei Monaten zum Ende
eines Kalendermonats durch unterschriebenen Brief gekiindigt werden.

Mit der Kundigung der Hauptkarte ist zugleich das Vertragsverhéltnis tber die Zusatz-
karte gekundigt. Die Zusatzkarte kann separat sowohl durch den Haupt- als auch den
Zusatzkarteninhaber gekiindigt werden.

Die Bank kann den Kartenvertrag fristlos ktindigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt,
durch den die Fortsetzung des Kartenvertrags auch unter angemessener Berticksich-
tigung der berechtigten Belange des Karteninhabers fiir die Bank unzumutbar ist. Ein sol-
cher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben tber
seine Vermogenslage gemacht hat, oder wenn eine wesentliche Verschlechterung seiner
Vermogenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfillung der Karten-
verbindlichkeiten gegentiber der Bank geféhrdet ist.

Die Bank ist nicht verpflichtet, Zusatzleistungen, die nicht Bestandteil dieser Vereinbarung
sind, aufrechtzuerhalten oder in dhnlicher Weise fortzufiihren. Die Bank behalt sich viel-
mehr vor, Zusatzleistungen jederzeit neu zu gestalten oder ersatzlos entfallen zu lassen.

15. Folgen der Kiindigung

Mit Wirksamwerden der Kiindigung darf/dirfen die Karte(n) nicht mehr benutzt wer-
den. Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung der gekiindigten Karte(n) bis zu
ihrer Riickgabe an die Bank entstehen, hat der Karteninhaber — bzw. der Haupt- und
Zusatzkarteninhaber gesamtschuldnerisch fir die Zusatzkarte - zu tragen. Unabhéngig
davon wird die Bank zumutbare MaBnahmen ergreifen, um Verfligungen mit gekiindig-
ten Karten nach Wirksamwerden der Kiindigung zu unterbinden.

16. Einziehung und Sperre der Karte(n)

Die Bank darf die Karte(n) sperren oder den Einzug der Karte(n) veranlassen, wenn sie
berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kindigen.

Die Bank ist zur Einziehung und Sperre auch berechtigt, wenn die Nutzungsberechtigung
der Karte(n) durch Guiltigkeitsablauf oder aufgrund ordentlicher Kiindigung endet.

17. Anderungen oder Ergénzungen der Vertragsbedingungen

Anderungen oder Ergdnzungen dieser Vertragsbedingungen wird die Bank oder der
Emittent durch Benachrichtigung in Textform bekannt geben. Sie gelten als genehmigt,
wenn der Karteninhaber nicht mit unterschriebenem Brief Widerspruch erhebt oder die
Karte(n) nach Bekanntgabe der Anderungen weiterverwendet. Auf diese Folge wird ihn
die Bank oder der Emittent bei Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Karteninhaber
muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Benachrichtigung
an die Bank absenden.

18. Datenschutz und Einschaltung Dritter

Die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kartenvertrags zur Bewirkung der von ihr zu
erbringenden Leistungen und zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden
Leistungen Dritter (insb. DG VERLAG, Wiesbaden, R+V Versicherung, Wiesbaden, Card-
Process GmbH, Karlsruhe; cims GmbH, Hamburg) zu bedienen.

In diesem Zusammenhang kann es erforderlich werden, zum Zwecke der Vertragser-
fullung auch Daten an Dienstleister innerhalb der Europaischen Union zu tbermitteln
(z.B. zur Erstellung und zum Versand der Umsatzaufstellungen).

19. Allgemeine Geschaftsbedingungen
Fir den gesamten Geschéftsverkehr gelten erganzend die Allgemeinen Geschéaftsbedin-
gungen der Bank.

20. Sonstiges

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein,
so soll die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen hierdurch nicht berihrt werden.

Es ist das deutsche Recht anwendbar.

Stand 7/2004
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Heidenheimer
== =m VOlksbank eG

—
Kartenantrag VISA

Bankstempel : :
.Qbejg nqchfolgend Bank” Heidenheimer Volksbank eG
Icﬁvl:(;lela;;mtrage die Ausstellung folgender Karte(n) der DZ BANK (Emittent) zu nachfolgenden Vertragsbedingungen
VISA Classic D VISA Gold D MasterCard Standard D MasterCard Gold D Kartendoppel Classic D VR-GoldKombi

als Zusatzkarte(n) zu nachstehender Karte/Kartendoppel (Nummer(n) der Karte(n)) D keine Auswabhl

Fiir die gleichzeitige Beantragung einer Haupt- und Zusatzkarte bitte einen weiteren Kartenantrag ausfiillen. Zusatzkarten werden in der gleichen Produkt-
variante (Classic bzw. Gold) ausgegeben wie die dazugehorige Hauptlfa.qelun_d werden Uber das Konto des Hauptkarteninhabers abgerechnet.

A 1=l
Angaben nach § 8 Geldwaschegesetz (Zutreffendes bitte ankreuzen) rl]ﬁ!:":: %I]l/lrgn/c-‘\elilnb\)/v\{rc%lrl fremde Rechnung

Als Antragstellerm handle ich/handeln wir fiir eigene Rechnung. (separates Formular DG VERLAG Nr. 301 100).

So soll(en) meine/unsere Karte(n) ausgestattet sein: ‘ ‘ mit PIN ‘ ‘ mit Bild Jahresbeitrag EUR

Die von den Antragstellern zu zahlenden Entgelte setzen sich aus dem Jahresbeitrag und den Zusatzentgelten fur besondere Leistungen (z. B. Bargeldservice,
Auslandseinsatz) zusammen. Die jeweils aktuellen Konditionen sind dem Preisaushang bzw. Preisverzeichnis der Bank zu entnehmen.

L Vorname Nachname (1. Pragezeile der Karte
Personliche Angaben ‘ ( ) ‘

Umlaute und B
Anredeschlissel gegebenenfalls Nachname (2. Prégezeile der Karte) bitte ausschrei-
1 =Herr D ‘ ‘ ben.
2 =Frau

StraBBe und Hausnummer (kein Postfach)

Bitte leserlich in Druck-
schrift ausfullen. ‘ ‘

Privatanschrift

PLZ Ort Staatsangehdrigkeit
| | I
Geburtsdatum Geburtsort Telefon privat (Vorwahl/Rufnummer) Telefon geschéftlich (Vorwahl/Rufnummer)

T T M M J J J J

Zahlungsweise
Charge Card Ausgleich der in der monatlichen Umsatzaufstellung aufgelisteten Ums&tze durch Einzug vom angegebenen Girokonto ohne Verzinsung mit
Ruckuberweisung des Guthabens/mit Verzinsung des Guthabens mit momentan l:| % p. a. (nicht Gewtinschtes bitte streichen).
Debit Card Zeitnaher Ausgleich jedes einzelnen eingereichten Umsatzes durch Einzug vom angegebenen Girokonto.
Credit Card mit automatischem Teileinzug Vom Gesamtbetrag der monatl. Umsatzaufstellung werden |:| % oder EUR |:| vom angegebenen

Girokonto eingezogen. D keine Auswabhl
D Credit Card ohne automatischen Teileinzug Der Betrag der monatlichen Umsatzaufstellung kann vom Karteninhaber manuell ausgeglichen werden. Guthaben

werden mit momentanI:| % p. a. verzinst.

In Hohe des Restbetrags der Umsatzaufstellung wird der Kreditrahmen, der maximal |:| EUR betragt, in Anspruch genommen. Der monatliche

Zinssatz fur den in Anspruch genommenen Kredit betragt Q %, das entspricht einem anfanglichen effektiven Jahreszins von |:| %.

Kontoverblndundg/Elnzu serméchtigung (bei Zusatzkarten die Bankverbindung . .

angeben, Uber die die Hauptkarten-Umséatze elngezogen werden): Girokontonummer Bankleitzahl

Ich bin/Wir sind damit einverstanden, dass alle im Zusammenhang mit der beantragten

Karte von mir/uns zu entrichtenden Betrage mittels Lastschrift vom genannten Giro- ‘ ‘ ‘ ‘
konto eingezogen werden.

girokontofuhrendes Institut Name des Kontoinhabers falls abweichend vom Antragsteller ~ Unterschrift des Kontoinhabers falls abweichend vom Antragsteller
Einwilligung zur Datenverarbeitung Bankauskunft und Datenverarbeitung

I I Ich/Wir willige(n) ein, dass die DZ BANK alle fiir die Vertragsabwicklung benétigten Daten zur

SCHUFA-Klausel Verarbeitung erhélt, die Daten werden zudem soweit nétig an die in den Vertragsbedingun-

Ich/Wir willige(n) ein, dass die Bank der SCHUFA HOLDING AG, Kormoranweg 5, 65201 gen unter Ziffer 18 abgedruckten Firmen weitergegeben und gespeichert. Zugleich erméach-

Wiesbaden, gemél der unter Ziffer | auf der Ausfertigung fiir den Kunden abgedruckten SCHU-  tige(n) ich/wir mein/unser girokontofiihrendes Institut ausdriicklich, der DZ BANK allgemein

FA-Klausel Daten tber die Beantragung, den Abschluss und die Beendigung dieses Kreditkarten- gehaltene bankiibliche Auskiinfte, die im Zusammenhang mit der Ausstellung und der Be-

vertrags Ubermittelt. nutzung der Karte(n) erforderlich sind, sowie Auskuinfte, welche zur Legitimationsprifung
nach § 154 AO erforderlich sind, zu erteilen. Diese Ermé&chtigung gilt bis auf Widerruf.

X X

Ort, Datum, Unterschrift des Hauptkartenantragstellers Ort, Datum, Unterschrift des Zusatzkartenantragstellers

Widerrufsbelehrung:

Ich/Wir nehme(n) zur Kenntnis, dass mir/uns, sofern ich/wir die Zahlungsweise Credit Card gewahlt habe(n), ein Widerrufsrecht zusteht. Der Widerruf kann binnen zwei Wochen ab
Vertragsunterzeichnung gegentiber der Bank unter der oben angegebenen Anschrift ohne Begriindung in Textform oder durch Ricksendung der Kreditkarte erklart werden. Zur
Fristwahrung gentigt die rechtzeitige Absendung.

X X

Ort, Datum, Unterschrift des Hauptkartenantragstellers Ort, Datum, Unterschrift des Zusatzkartenantragstellers

Hinweis zur Abrechnung:
Féllt der Abrechnungstag auf ein Wochenende, so wird der Abschluss am darauf folgenden Werktag vollzogen. Sie erhalten eine Abrechnung und den Einzug des Betrages auf dem
angegebenen Girokonto.

I. SCHUFA

Unabhéngig davon wird die Bank der SCHUFA auch Daten aufgrund nicht vertragsgemafBen Verhaltens (z. B. Forderungsbetrag nach Kiindigung, Kreditkartenmissbrauch) tbermitteln. Diese Meldungen
durfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz nur erfolgen, soweit dies nach der Abwagung aller betroffenen Interessen zulassig ist. Insoweit befreie(n) ich/wir die Bank zugleich vom Bankgeheimnis.
Die SCHUFA speichert und tbermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im EU-Binnenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwirdigkeit von nattirlichen Personen zu geben.
Vertragspartner der SCHUFA sind vor allem Kreditinstitute sowie Kreditkarten- und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA auch Auskunfte an Handels-, Telekommunikations- und son-
stige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewéhren. Die SCHUFA stellt personenbezogene Daten nur zur Verfiigung, wenn ein berechtigtes Interesse hieran im Einzelfall
glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die SCHUFA Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskiinften kann die SCHUFA ihren Vertragspartnern ergénzend einen aus inrem
Datenbestand errechneten Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren).

Ich kann/Wir kénnen Auskunft bei der SCHUFA Uber die mich/uns betreffenden gespeicherten Daten erhalten. Weitere Informationen Gber das SCHUFA-Auskunfts- und Score-Verfahren enthalt
ein Merkblatt, das auf Wunsch zur Verfigung gestellt wird. Die Adresse der SCHUFA lautet:

SCHUFA HOLDING AG, Verbraucherservice, Postfach 56 40, 30056 Hannover.

Zur Erfassung per Fax an: 0721/1209-6694
550 210 Il DG VERLAG 4.06 Bildkartenantrége per Post an: CardProcess GmbH, Wachhausstr. 4, 76227 Karlsruhe Ausfertigung flir den Kunden



1. Vertragspartner und Vertragsabwicklung

Die Bank des Karteninhabers (Bank), die die Vertragsabwicklung und Kundenbetreuung
Ubernimmt, schaltet aus lizensrechtlichen Grinden im Kreditkartengeschaft die
DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Platz der Republik, 60265 Frankfurt
ein. Die DZ BANK als Emittent der Kreditkarten (nachstehend kurz ,Karten”) und Ver-
tragspartner des Karteninhabers wird von der Bank vertreten. Der Karteninhaber ist ver-
pflichtet, samtliche Erkldrungen und Mitteilungen ausschlieBlich an die Bank zu richten.
Die Annahme des Kartenantrags wird durch die Ubergabe oder Ubermittlung der bean-
tragten Karte(n) an den Karteninhaber zu den nachstehenden Bedingungen erklart.

2. Verwendungsmdéglichkeiten der Karte(n)

Mit der/den Karte(n) kann der Karteninhaber wahrend der Giltigkeitsdauer der Karte(n) im

Inland - und als weitere Dienstleistung auch im Ausland - im Rahmen des VISA/MasterCard

Verbundes

- bei Vertragsunternehmen Waren und Dienstleistungen bargeldlos bezahlen und

- dartber hinaus als weitere Dienstleistung an Geldautomaten sowie an Kassen von
Kreditinstituten — dort zusatzlich gegen Vorlage eines Ausweispapiers — Bargeld im
Rahmen der Hochstbetrédge beziehen (Bargeldservice).

Die Vertragsunternehmen sowie die Kreditinstitute und die Geldautomaten im Rahmen

des Bargeldservices sind an den Akzeptanzsymbolen zu erkennen, die auf der/den

Karte(n) zu sehen sind. Soweit mit der/den Karte(n) zusatzliche Leistungen (z. B. Versiche-

rungen) verbunden sind, wird der Karteninhaber hiertiber gesondert informiert.

3. Personliche Geheimzahl (Persénliche Identifikations Nummer = PIN)

Mit getrennter Post erhélt der Karteninhaber seine PIN. Erfolgt der Karteneinsatz unter
Verwendung der PIN beleg- oder unterschriftslos, kann der Karteninhaber der Belastung
seiner Kreditkarte(n) nur widersprechen, indem er nachweist, dass die Karte(n) samt PIN
nicht von ihm genutzt wurde(n).

4. Nutzung der Karte(n)

Bei Nutzung der Karte(n) ist entweder

- die Karte vorzulegen und ein Beleg zu unterschreiben, auf den die Kartendaten uber-
tragen wurden oder

- an Geldautomaten und bestimmten automatisierten Kassen die PIN einzugeben.

Nach vorheriger Abstimmung zwischen Karteninhaber und Vertragsunternehmen kann

der Karteninhaber ausnahmsweise darauf verzichten, den Beleg zu unterzeichnen und

stattdessen lediglich seine Karten-Nummer, das Gultigkeitsdatum und gegebenenfalls

den auf der Kartenrickseite vermerkten Sicherheitscode angeben (z. B. beim Versand-

handel und Reisebuchungen).

Bei Nutzung der Karte(n) fir Bestellungen Gber elektronische Netze (z. B. Internet) ist auf

die sichere Ubermittlung der Kartendaten zu achten (z. B. SSL-verschliisselte Kommuni-

kation). Es ist jeweils ein sicheres Verfahren, sofern von der Bank angeboten und vom

Vertragsunternehmen unterstiitzt, einzusetzen. Der Karteninhaber wird tiber die von ihm

zu beachtenden sicheren Verfahren gesondert unterrichtet.

5. Finanzielle Nutzungsgrenze/Zahlungsrahmen

Der Karteninhaber darf seine Karte(n) nur im Rahmen seiner Einkommens- und Vermo-
gensverhéltnisse sowie im Rahmen des ihm mitgeteilten Zahlungsrahmens verwenden,
sodass ein Ausgleich der Umsétze vollstandig und fristgerecht gewahrleistet ist (finan-
zielle Nutzungsgrenze). Der mitgeteilte Zahlungsrahmen gilt fir Haupt- und Zusatz-
karte(n) gemeinsam.

Auch wenn der Karteninhaber die finanzielle Nutzungsgrenze nicht einhélt, ist die Bank
berechtigt, den Ausgleich der Forderungen, die aus der Nutzung der Karte(n) entstehen,
gemaB Ziffer 7 zu verlangen. Die Genehmigung einzelner Kartenumsatze fihrt, sofern
nicht die Zahlungsweise Credit Card gewahlit wurde, nicht zur Einrdumung eines Kredits,
sondern erfolgt in der Erwartung, dass ein Ausgleich der Umsétze bei Félligkeit gewahr-
leistet ist.

6. Sorgfalts- und Mitwirkungspflichten des Karteninhabers

Der Karteninhaber hat die Karte(n) nach Erhalt unverziglich auf dem Unterschriftsfeld zu
unterschreiben und sie mit besonderer Sorgfalt aufzubewahren, um so die Missbrauchs-
gefahr durch Dritte, die in den Besitz der Karte(n) gelangen, zu reduzieren.

Der Karteninhaber hat auch dafir Sorge zu tragen, dass keine andere Person
Kenntnis von seiner PIN erlangt. Die PIN darf insbesondere nicht auf der/den Karte(n)
vermerkt oder in anderer Weise (z.B. nicht als getarnte Telefonnummer) zusammen mit
dieser/diesen aufbewahrt werden.

Bei Einsatz der Karte(n) in elektronischen Netzen (z.B. Internet) hat der Karteninhaber
darauf zu achten, dass die Ubermittelten Kartendaten nach Méglichkeit verschlisselt
Ubertragen werden bzw. das sichere Verfahren gemaB Ziffer 4 eingesetzt wird.

Stellt der Karteninhaber den Verlust der Karte(n) oder missbréuchliche Verfiigungen mit
seiner/seinen Karte(n) fest, so hat er die Karte(n) unverziiglich telefonisch unter der auf
dem Ubersendungsschreiben und der Abrechnung mitgeteilten 24-Stunden-Nummer
(Sperrannahme-Service), den Notrufnummern der internationalen Kartenorganisationen
oder bei einer Reprasentanz des VISA-/MasterCard-Verbundes sperren zu lassen. Der
Karteninhaber erhélt eine schriftliche Bestatigung seiner Sperrmeldung.

Bei Diebstahl oder missbrauchlicher Verwendung muss der Karteninhaber unverziiglich
nach der Sperre Anzeige bei der Polizei erstatten und die Bank hiertiber durch Zusen-
dung einer Kopie der Anzeige unterrichten.

Anderungen der Anschrift, des Namens und der sonstigen im Antrag gemachten An-
gaben, insbesondere Bankverbindungen, sind der Bank unverziiglich schriftlich mitzutei-
len. Aufwendungen und Schéden, die aus einer Verletzung dieser Pflichten entstehen,
hat der Karteninhaber zu ersetzen.

7. Zahlungsverpflichtung des Karteninhabers

Mit der Verwendung der Karte(n) oder deren Daten gemaf Ziffer 2 erteilt der Karten-
inhaber der Bank die Weisung, die Forderungen der Vertragsunternehmen gegen den
Karteninhaber zu erfillen. Die Bank hat einen Aufwendungsersatzanspruch gegentber
dem Karteninhaber in Hohe der auf Weisung des Karteninhabers erfiiliten Forderungen.
Die geleisteten Zahlungen werden in einer Umsatzaufstellung saldiert. Der Umsatzsaldo
ist gemaB der im Kartenantrag gewahlten Zahlungsweise auszugleichen.

8. Fremdwahrung beim Auslandseinsatz

Bei Zahlungsvorgangen in fremder Wahrung aus dem Einsatz der Karte(n) rechnet grund-
satzlich die jeweilige internationale Kartenorganisation den Betrag zu dem von ihr festge-
setzten Kurs in Euro um und belastet der Bank einen Euro-Betrag. Der Karteninhaber hat
der Bank diesen Betrag zu ersetzen. Der Fremdwahrungsumsatz, der Euro-Betrag und der
sich daraus ergebende Kurs wird dem Karteninhaber auf der Umsatzaufstellung mitgeteilt.
Werden Zahlungsvorgéange von einer internationalen Kartenorganisation (z. B. MasterCard
International) der Bank in fremder Wahrung (z. B. US-Dollar) belastet, so stellt die Bank
dem Karteninhaber den Euro-Betrag in Rechnung, den sie zur Beschaffung der Fremd-
wahrung aufgewendet hat.

9. Entgelte

Fir besondere Leistungen, wie z. B. die Ausstellung einer Ersatzkarte oder Ersatz-PIN, die
Zusendung von Rechnungs- und Belegkopien (sofern dies auf einem Verschulden des
Karteninhabers beruht oder von ihm veranlasst wurde) sowie fur die Nutzung des
Bargeldservices und den Auslandseinsatz, werden in der Regel besondere Entgelte ver-
langt. Die Entgelte ergeben sich aus dem jeweils aktuellen Preisverzeichnis der Bank.

Vertragsbedingungen fur Kreditkarten

10. Rechnungskontrolle, Beanstandungen und Rickvergiitung

Beanstandungen aus dem Vertragsverhéltnis zwischen Karteninhaber und Vertrags-
unternehmen sind unmittelbar zwischen diesen zu kléren, sie beriihren nicht die Zah-
lungsverpflichtungen des Karteninhabers gemaB Ziffer 7 dieser Bedingungen.

Der Karteninhaber hat Umsatzaufstellungen sowie sonstige Abrechnungen und Anzei-
gen auf ihre Richtigkeit und Vollstandigkeit zu tberpriifen. Beanstandungen am Inhalt
der Umsatzaufstellung hat der Karteninhaber innerhalb von 30 Tagen ab dem Zugang
der Umsatzaufstellung der Bank genau und detailliert schriftlich mitzuteilen. Diese Frist
verlangert sich um den Zeitraum schuldloser Abwesenheit. Nach Ablauf dieser Frist gilt
die Umsatzaufstellung oder Girokontobelastung als vom Karteninhaber endgtiltig aner-
kannt. Beanstandungen der Saldenmitteilung oder einzelner Positionen berechtigen
nicht zur Ruckgabe der Lastschrift.

Ruckverglitung aus Geschéften, die unter Verwendung der Karte(n) oder der Daten der
Karte(n) geschlossen wurden, darf das Vertragsunternehmen dem Karteninhaber gegen-
Uber nicht durch bare oder unbare Zahlungen, sondern nur in Form von Gutschriften-
belegen, die das Vertragsunternehmen dem Karteninhaber aushandigt, erbringen. Wenn
nach zwei Monaten keine Gutschrift in der Umsatzaufstellung ersichtlich ist, hat der
Karteninhaber der Bank eine Kopie des Gutschriftsbeleges vorzulegen.

11. Missbrauchliche Verwendungen und Sorgfaltspflichtverletzung

Fur missbréuchliche Verwendungen der Karte(n) durch Dritte hat der Karteninhaber nicht
einzustehen. Der Karteninhaber haftet fur alle Schaden, die durch eine schuldhafte
Verletzung eigener Sorgfaltspflichten gemaB Ziffer 6 (z. B. verspatete Sperrmeldung)
oder eine von ihm zu vertretende unsachgemaBe oder missbrauchliche Verwendung von
Berechtigungsmerkmalen (z.B. PIN) entstehen.

12. Volimacht und gesamtschuldnerische Haftung bei Zusatzkarten

Mit der Unterzeichnung des Antrags fiir eine Zusatzkarte erteilt der Antragsteller der
Zusatzkarte dem Hauptkarteninhaber Vollmacht, alle das Vertragsverhéltnis betreffen-
den Erklérungen mit Wirkung auch firr sich abzugeben oder entgegenzunehmen. Die
Umsatzaufstellung erfolgt an den Inhaber der Hauptkarte.

Sofern eine Zusatzkarte ausgegeben wird, haften der Inhaber der Hauptkarte und der
Inhaber der Zusatzkarte fur die mit der Zusatzkarte begrindeten Zahlungsverpflichtun-
gen als Gesamtschuldner, d. h. die Bank kann sowohl von dem Haupt- als auch von dem
Zusatzkarteninhaber die Erfullung sémtlicher Anspriiche fordern. Der Inhaber der Zusatz-
karte haftet nicht fur die mit der Hauptkarte begrindeten Zahlungsverpflichtungen.

13. Eigentum und Galtigkeit

Die Karte(n) bleibt/bleiben Eigentum des Emittenten. Sie ist/sind nicht tbertragbar und
nicht vererbbar. Die Karte(n) ist/sind nur fur den auf der/den Karte(n) angegebenen
Zeitraum gultig.

Nach Ablauf der Gultigkeit ist die Bank berechtigt, die alte(n) Karte(n) zurtickzuver-
langen. Endet die Berechtigung, die Karte(n) zu nutzen, vorher (z. B. durch Kindigung
des Kartenvertrags), so hat der Karteninhaber die Karte(n) unaufgefordert und unver-
zuglich entwertet (z. B. durch Zerschneiden) an die Bank zurtickzugeben.

Die Bank behélt sich das Recht vor, die Karte(n) auch wéhrend der Gultigkeitsdauer
gegen neue auszutauschen; Kosten entstehen dem Karteninhaber dadurch nicht.

14. Kiindigung

Der Kartenvertrag kann von beiden Parteien mit einer Frist von drei Monaten zum Ende
eines Kalendermonats durch unterschriebenen Brief gekiindigt werden.

Mit der Kundigung der Hauptkarte ist zugleich das Vertragsverhéltnis tber die Zusatz-
karte gekundigt. Die Zusatzkarte kann separat sowohl durch den Haupt- als auch den
Zusatzkarteninhaber gekiindigt werden.

Die Bank kann den Kartenvertrag fristlos ktindigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt,
durch den die Fortsetzung des Kartenvertrags auch unter angemessener Berticksich-
tigung der berechtigten Belange des Karteninhabers fiir die Bank unzumutbar ist. Ein sol-
cher Grund liegt insbesondere vor, wenn der Karteninhaber unrichtige Angaben tber
seine Vermogenslage gemacht hat, oder wenn eine wesentliche Verschlechterung seiner
Vermogenslage eintritt oder einzutreten droht und dadurch die Erfillung der Karten-
verbindlichkeiten gegentiber der Bank geféhrdet ist.

Die Bank ist nicht verpflichtet, Zusatzleistungen, die nicht Bestandteil dieser Vereinbarung
sind, aufrechtzuerhalten oder in dhnlicher Weise fortzufiihren. Die Bank behalt sich viel-
mehr vor, Zusatzleistungen jederzeit neu zu gestalten oder ersatzlos entfallen zu lassen.

15. Folgen der Kiindigung

Mit Wirksamwerden der Kiindigung darf/dirfen die Karte(n) nicht mehr benutzt wer-
den. Die Aufwendungen, die aus der weiteren Nutzung der gekiindigten Karte(n) bis zu
ihrer Riickgabe an die Bank entstehen, hat der Karteninhaber — bzw. der Haupt- und
Zusatzkarteninhaber gesamtschuldnerisch fir die Zusatzkarte - zu tragen. Unabhéngig
davon wird die Bank zumutbare MaBnahmen ergreifen, um Verfligungen mit gekiindig-
ten Karten nach Wirksamwerden der Kiindigung zu unterbinden.

16. Einziehung und Sperre der Karte(n)

Die Bank darf die Karte(n) sperren oder den Einzug der Karte(n) veranlassen, wenn sie
berechtigt ist, den Kartenvertrag aus wichtigem Grund zu kindigen.

Die Bank ist zur Einziehung und Sperre auch berechtigt, wenn die Nutzungsberechtigung
der Karte(n) durch Guiltigkeitsablauf oder aufgrund ordentlicher Kiindigung endet.

17. Anderungen oder Ergénzungen der Vertragsbedingungen

Anderungen oder Ergdnzungen dieser Vertragsbedingungen wird die Bank oder der
Emittent durch Benachrichtigung in Textform bekannt geben. Sie gelten als genehmigt,
wenn der Karteninhaber nicht mit unterschriebenem Brief Widerspruch erhebt oder die
Karte(n) nach Bekanntgabe der Anderungen weiterverwendet. Auf diese Folge wird ihn
die Bank oder der Emittent bei Bekanntgabe besonders hinweisen. Der Karteninhaber
muss den Widerspruch innerhalb von sechs Wochen nach Zugang der Benachrichtigung
an die Bank absenden.

18. Datenschutz und Einschaltung Dritter

Die Bank ist berechtigt, sich im Rahmen des Kartenvertrags zur Bewirkung der von ihr zu
erbringenden Leistungen und zur Einforderung der vom Karteninhaber zu erbringenden
Leistungen Dritter (insb. DG VERLAG, Wiesbaden, R+V Versicherung, Wiesbaden, Card-
Process GmbH, Karlsruhe; cims GmbH, Hamburg) zu bedienen.

In diesem Zusammenhang kann es erforderlich werden, zum Zwecke der Vertragser-
fullung auch Daten an Dienstleister innerhalb der Europaischen Union zu tbermitteln
(z.B. zur Erstellung und zum Versand der Umsatzaufstellungen).

19. Allgemeine Geschaftsbedingungen
Fir den gesamten Geschéftsverkehr gelten erganzend die Allgemeinen Geschéaftsbedin-
gungen der Bank.

20. Sonstiges

Sollte eine der Bestimmungen dieses Vertrags ganz oder teilweise rechtsunwirksam sein,
so soll die Wirksamkeit der tibrigen Bestimmungen hierdurch nicht berihrt werden.

Es ist das deutsche Recht anwendbar.

Stand 7/2004
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So wird der Kreditkartenantrag richtig ausgefullt

Die nachfolgenden Tipps sollen Sie beim Ausfiillen des Kartenantrags unterstiitzen.

Erster Kasten
Hier wird die Art der gewtinschten Kreditkarte angegeben. Bei Bestellung einer Zusatzkarte muss diese die gleiche Produktart wie die Hauptkarte haben und die
Nummer(n) der Hauptkarte(n) sind anzugeben.

Vierter Kasten
Geben Sie hier an, ob die Karte mit Bild und PIN ausgestattet werden soll. Bitte beachten Sie: Der Jahresbeitrag muss ausgefiillt sein. Soll die Karte kostenlos ausgege-
ben werden, ist 0.- einzutragen

Sechster Kasten
Bitte die personlichen Angaben vollsténdig ausfullen.

Siebter Kasten

Bitte markieren Sie hier die gewiinschte Abrechnungsart, streichen Sie nicht relevante Textteile bzw. erganzen Sie bei Bedarf Zinssatze und Einzugsraten.

Beispiel: Fur eine normale Charge Card ohne Guthabenverzinsung kreuzen Sie bitte Charge Card an und streichen Sie den Passus ,mit Verzinsung des Guthabens ..."”
Bitte geben Sie hier die Girokontoverbindung an, tiber welche die Karte abgerechnet werden soll, nicht das interne Kreditkartenkonto.

Sofern der Einzug nicht Gber das Konto des Antragstellers erfolgt, ist hier auBerdem die Unterschrift des Inhabers des zu belastenden Girokontos erforderlich.
Hier ist zwingend die Unterschrift des Antragstellers, bei Zusatzkarten gemeinsam mit dem Hauptkarteninhaber erforderlich.
Die Widerrufsbelehrung ist bei den Abrechnungsarten Credit Card mit und ohne automatischem Einzug zu unterschreiben.

Achter Kasten

Hier sind mindestens die Kartenkontonummer, die finanzielle Nutzungsgrenze (Verfigungsrahmen/Limit) in vollen EUR-Betragen, der Gebiihrencode sowie Bankleitzahl
und Banknebenstelle anzugeben. Bitte beachten Sie zu den Feldern auch die nachfolgenden ausfiihrlichen Hinweise. Bitte beachten: Die Erfassung der Jahresgebtihr
im KKV erfolgt ausschlieBlich Uber den angegebenen Geblihrencode.

Zur Freigabe sind die Unterschriften der Bank erforderlich. Bitte hier keinen Bankstempel aufbringen, da dieser die Lesbarkeit des Kartenumsatzkontos beim Faxversand
stark beeintrachtigt. Geben Sie fur Ruckfragen auBerdem gut lesbar einen Ansprechpartner an.

Fotokarte
Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Anforderungen an das Foto des Karteninhabers.
Bei Nutzung des Elektronischen Formularwesens den Fotoabschnitt bitte nicht auf die Folgeseite des Antrags drucken, sondern auf ein getrenntes Blatt.

Warnhinweis
Bitte achten Sie auf vollstandiges Ausfillen des Kreditkartenantrags, damit Ihr Antrag ohne Verzégerungen bearbei-
tet werden kann.

So verfahren Sie mit dem ausgefillten Kartenantrag:
Original fiir Bank/Antragserfassung:

Im Vollprocessing

Bitte per Fax an CardProcess senden: Fax 07 21/12 09-66 94
Bildkartenantrége senden Sie bitte im Original an: CardProcess GmbH
WachhausstraBe 4

76227 Karlsruhe
Im Teilprocessing
Der Antrag wird von lhnen erfasst.

Zur Beachtung bei Fotokarten:

Die zweite Seite mit dem Fotoabschnitt ist unbedingt als separates Blatt auszudrucken und nicht als Riickseite des Kartenantrags. Nur so ist eine zeitnahe und
fehlerlose Bearbeitung des Bildkartenantrags moglich.

Den Antrag inklusive Fotoabschnitt mit einem aktuellen, farbigen Passbild im Original weiterleiten.

Schlisselfelder im Abschnitt ,Wird von der Bank ausgefullt”
Kartenumsatzkonto:

Hier ist unbedingt, die von Ihnen vorher im Banksystem angelegte Kartenkontonummer anzugeben. Bitte geben Sie die Kontonummer zehnstellig, gegebenenfalls mit
fuhrenden Nullen, an.

Gebihrencode:

Vermerken Sie hier unbedingt den fur Ihr Institut im KKV hinterlegten Jahresgebuhrencode, nach dem die Karte abgerechnet werden soll.

Finanzielle Nutzungsgrenze:
Unbedingt auszuftillen, es konnen volle EUR-Betrage angegeben werden. Bei MasterCard Gold und VR-GoldKombi muss das Mindestlimit 5.000 Euro betragen, bei den
anderen Goldkarten wird ein Limit von mindestens 5.000 Euro empfohlen.

Versandschlissel:

(sofern der Standardversand lhres Instituts gemaB den Angaben in den von lhnen bei CardProcess hinterlegten Parametern genutzt werden soll, kann das Feld frei bleiben)
- 100 Standardbrief Inland

- 109 Kurierversand Inland

- 200 Standardbrief Europa

- 225 Standardbrief auBerhalb Europa

- 310 Kurierversand Ausland

UJG (Umsatzabhangige Jahresgebiihr):
Sofern fiir die von lhnen gewahlte Produkt- und Preisvariante eine Staffel fir umsatzabhangige Jahresgebiihren bei CardProcess hinterlegt wurde, kann durch Ankreuzen
dieses Feldes die Teilnahme der Karte an der UJG festgelegt werden. Andere Markierungen als ein Kreuz fiir UJG-Teilnahme werden nicht bericksichtigt!

Bankleitzahl und Banknebenstelle:
Ihre achtstellige Bankleitzahl, ergénzt um die zweistellige, bei CardProcess und DG VERLAG hinterlegte Banknebenstelle (z. B. pro Filiale oder Niederlassung). Sollten
Sie keine speziellen Banknebenstellen hinterlegt haben, tragen Sie die ,00” ein. Bitte beachten: Kartendoppel sind mit der Banknebenstelle ,,95” zu kennzeichnen.

550 210 DGVERLAG 4.06 Ausfullhinweis



	@streich_Rueckueberweisung: 
	B0002681: 
	B0002682: 
	Logo: 
	Bankname1: 
	Bankname2: 
	Bankname3: Heidenheimer Volksbank eG
	K0001276: Off
	K0000342: Off
	B1200075: Off
	B0002026: 
	B0009066: 
	K0000924: Off
	K0001032: Off
	B0004670: 
	B0000230: 
	B0005488: 
	B1000591: 
	B0007746: 
	B0005490: 
	B0007747: 
	K0000337: Off
	B0000288: 
	B0009071: 
	B0004672: 
	B0000940: 
	B0009403: 
	@Rueckueberweisung: Rücküberweisung
	@Verzinsung: Verzinsung
	@streich_Verzinsung: 
	B0006290: 
	B0001906: 
	B0001907: 
	B0001908: 
	B0001909: 
	B0001911: 
	B0001910: 
	B1000602: 
	B1000603: 
	B0001571: 
	B0000960: 
	B0000964: 
	B0001912: 
	B0000966: 
	B0001913: 
	B0001601: 
	B0005099: 
	B0001603: 
	B0000251: 
	B0005100: 
	B0000648: 
	B0000257: 
	B0005349: 
	B0001310: 
	B0003365: 
	B0003366: 
	O0000658: Off
	O0000659: Off
	@keine_Auswahl: keine Auswahl
	O0000475: Off
	O0000657: Off
	O0000660: Off
	@maske: 
	@validate: 


